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In der öffentlichen Sitzung des Kreistages Nordhausen am 20.01.2009 wurden folgende Beschlüsse 
gefasst (veröffentlicht im Amtsblatt des Landkreises Nr. 7/09 am 25.03.2009): 
 
Nr. 470-08 
Der Landkreis Nordhausen wird zum 01.02.2009 Mitglied im Wissenschaftlichen Verein zu Nordhausen e.V. 
 
Nr. 472-08 
Der Landrat wird ermächtigt, den in der Anlage beigefügten Vertrag über die Bioabfallverwertung, 
Deponiegasverwertung und Sickerwasserbehandlung auf dem „Abfallwirtschaftszentrum Nentzelsrode“ des 
Landkreises Nordhausen mit der Südharzwerke Nordhausen – Entsorgungsgesellschaft mbH 
abzuschließen. 
 
Der v.g. Vertrag kann im Landratsamt Nordhausen, Büro des Kreistages, Grimmelallee 23, Zimmer 224, 
während der Sprechzeiten eingesehen werden.     
 
Nr. 473-08 
Der Landrat wird ermächtigt, den Gesellschaftsvertrag der Technologieverbund Nentzelsrode GmbH zu 
ändern. 
 
Nr. 485-09 
1. Der Landrat wird ermächtigt, beim Thüringer Oberverwaltungsgericht die Berufungen gegen  
    die Urteile des Verwaltungsgerichtes Weimar in den Kreisumlageverfahren bezüglich der  
    Jahre 1997 bis 2003 zurückzuziehen. 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Haushaltssatzungen der Jahre 1996 bis 2003 nach den  
    Grundsätzen des Urteils des Oberverwaltungsgerichts für das Jahr 1996 zu überarbeiten      
    und dem Kreistag zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 


